
Nachrieht .
Aon Seiten der Ni . Oest. Regierung, der die gänzlicheOberauf -
^

sicht über alle Schauspiele , als ein Polizeygeschafft aufgetra¬
gen worden ist , wird hiemit jedermann , sowohl Jnnläudern , als

Fremde», auf allerhöchsten Befehlkund gemacht, daß nach gänzli¬
chem Zusammenfalledergrast . KoharyschenPachtung hinfüro kein

Privativum mehr ertheilet werden , sonderneinem jeden frey scyn
soll , auf was immer für eine nur erdenklicheArt, sowohl in- als vor
der Stadt das Publikum zu unterhalten , und sich einen Nutzen

zu verschaffen , gegen alleinige Anmeldung und Erhaltung der

Erlaubniß dazu von der hiesigen Polizeystelle , daß daher or¬
dentlichen schauspielerischen rccitirenden und singenden sowohl als

ranzenden oder pantomimischenGesellschaften , in allen Sprachen
nachMaß ihrer früheren oder späteren Anmeldung , undzumachen¬
den angenehmerenVerheißungen, vollkommen gratis das Theater
nächstdemKarntnerthore,das ganze Jahr hindurch,und das nächst
der Burg so oft , als die deutsche Gesellschaft darauf nicht spie¬
len würde , und die allgemein verbotene Tage allein ausgenom¬
men , eingeraumt , wozu über dies noch aus den Hofmagazi¬
nen , gegen bloße - wegen der Zurückstellung zu treffende Vertra¬

ge, sowohl Scenen, als Kleidungen dargeliehcn werden , ihnen
auch die Erhöhung oder Erniedrigung der Bezahlung des Ein¬
tritts und der Logen , so wie die Auswahl der Stunden frey seyn
soll , und sic an nichts, W an die zur Mn Ordnung und Feuers-



sicherheit gewöhnlicheGesetze
'
gebunden waren . Diese Gesellschaften

können auf Wochen, Monate , oder Jahre die Theater bedingen ,
Anfangs aber nicht langer , als auf ein Jahr , damit .man von ihrer
Güte zur Vergnügenheit des Public ! sattsame Probe habe ; in
welchem Falle der allerhöchste Hof selbst , wann sie einem zahl«
reichen oder ansehnlichen Publiko Vergnügen leisten , nach Will -
kuhr auch mit baarcn Beyschüssen , in so weit als die für die
Spektakel gewiedmete Fundi erklecken , ihren Eifer unterstützen,
und ihre Mühe zu belohnen bedacht seyn wird .

Welches hiemit zu jedermanns Wissenschaft gelanget , und
einem jeden frey stehet , um weitere Auskünfte sowohl , als we¬
gen Erhaltung der Theater selbst sich mündlich oder schriftlich
- ey der N . De . Regierung zu melden .
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